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Änderungen der Amateurfunkverordnung (AFuV) treten am 01.09.2006 in Kraft  
 
Am 01. September 2006 wird die erste Änderungsverordnung zur Amateurfunkverord-
nung vom 15.02.2005 in Kraft treten. Sie ist am 31.08.2006 im Bundesgesetzblatt I, Nr. 
41 verkündet worden. 
 
Die folgenden Themen der Änderungsverordnung sind hervorzuheben: 
 

1. Erweiterung 40 m-Band für Klasse A, von 7100 auf 7200 kHz, 250 W PEP, auf se-
kundärer Basis 

 
2. Freigabe 50 MHz für Klasse A, 50,08 – 51 MHz, 25 W ERP, auf sekundärer Basis 

zu den gleichen Bedingungen wie die vormaligen Sonderzuteilungen (zunächst 
auf Basis der Amtsblattmitteilung 311/2005), u. a. Meldung der festen Standorte 

 
3. Erhöhung der Ausgangsleistung für Klasse E auf 75 W PEP im 2 m und 70 cm-

Band sowie auf 5 W PEP im 10 GHz-Band 
 
4. Zeugnisklasse E: 

• Hinweis: Mit Verfügung 93/2005 der BNetzA Umsetzung der ECC-Empfehlung 
(05) 06 der CEPT (Kurzzeitgenehmigung für die Einsteigerzeugnisklasse) 

• Die Parallele zur HAREC findet sich ebenfalls in der Verfügung 93/2005, die 
BNetzA wendet den so genannten ERC-Report 32 der CEPT an (CEPT Novice 
Amateurfunkgenehmigung) 

• Beschränkter Kurzwellenzugang für Einsteigerklasse (160 m, 80 m, 15 m und 
10 m-Band), 100 W PEP in den primären Zuweisungen, 75 W PEP in den se-
kundären Zuweisungen dieser Kurzwellenbänder 

• Nachweis von Grundzügen an Kenntnissen für Klasse E bei Technik, bei Be-
trieb und Vorschriften dagegen wie Klasse A 

• Zusatzprüfung von E auf A durch Nachweis von detaillierteren Technikkennt-
nissen, hierzu wird es noch eine Amtsblattveröffentlichung geben 

• Damit zusammenhängende Fragen (Klasse E): 
- Ggf. auch BEMFV-Anzeige ab 10 W EIRP 
- Wegen erhöhter Prüfungsvorbereitung im Bereich Betrieb und Vorschriften 

für die Zeugnisklasse E bedarf es Übergangsvorschriften, 6 Monate, neue 
Prüfungen für die Klasse E ab 1. Februar 2007 

- Der neue Fragenkatalog Klasse E soll im September erscheinen 
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 abnehmen 

 
5. Künftig wird die Rufzeichenliste auch den Verwendungszweck des zugeteilten 

Rufzeichens enthalten 
 
Der Runde Tisch Amateurfunk hatte sowohl schriftlich in seiner Ausarbeitung vom 
30.05.2006 als auch mündlich im Gesprächstermin im Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie am 21.06.2006 Stellung bezogen. Dabei sind die vorgesehenen Ände-
rungen zur Amateurfunkverordnung grundsätzlich begrüßt worden.  
 
Der RTA hat aber weitere Hinweise an das BMWi gerichtet: 
 

• Über die §§ 5 und 6 AFuV können Amateurfunkvereinigungen 
Amateurfunkprüfungen in Eigenregie

• Der RTA hat sich nochmals gegen die vorgesehene Gebührenerhöhung für 
das Jahr 2008 ausgesprochen (Gebührenstaffelung) 

• Auf die Schwachpunkte von § 17 der AFuV (Störfallregelung) ist hingewiesen 
worden 

 
 
 
Anlage 
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